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TERMINE 

Termine November/Dezember 2021 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu de-
nen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge 
fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.11.20211 10.12.20211 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag entfällt 10.12.2021 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag entfällt  10.12.2021 

Umsatzsteuer  10.11.20212 10.12.20213 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten bei Zahlung durch:   

Überweisung4 15.11.2021 13.12.2021 

Scheck5 10.11.2021 10.12.2021 

Gewerbesteuer  15.11.2021 entfällt 

Grundsteuer 15.11.2021 entfällt 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten bei Zahlung durch:   

Überweisung4 18.11.2021 entfällt 

Scheck5 15.11.2021 entfällt 

Sozialversicherung6 26.11.2021 28.12.201 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidari-
tätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnaus-

schüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung 

für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgen-

den Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste 
Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 
sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu 
vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.11.2021/23.12.2021, jeweils 0 Uhr) 
vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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EINKOMMENSTEUER 

Zum Sonderausgabenabzug für Kirchensteuer bei einem Rück-
griffsanspruch 
Im Rahmen einer bei der GmbH durchgeführten 
Lohnsteuer-Außenprüfung wurde festgestellt, dass 
der Gesellschafter-Geschäftsführer der GmbH in 
2014 eine bislang nicht der Lohnsteuer unterwor-
fene Sachzuwendung erhalten hatte. Das Finanz-
amt nahm daraufhin die GmbH für Lohnsteuer und 
Kirchensteuer in Haftung. Im Jahr 2017 erstattete 
der Kläger der GmbH den Haftungsbetrag zur Erfül-
lung eines Regressanspruchs. Er machte den in der 
Zahlung enthaltenen Kirchensteuerbetrag im Rah-
men seiner Einkommensteuererklärung für 2017 als 
Sonderausgaben geltend. Das beklagte Finanzamt 
lehnte den Sonderausgabenabzug ab, weil der Ge-
schäftsführer nicht als Steuerschuldner, sondern 
aufgrund eines zivilrechtlichen Anspruchs gezahlt 
habe. 

Das Finanzgericht Münster wies die Klage ab. Als 
Kirchensteuern seien nur solche Leistungen ab-
zugsfähig, die von öffentlich-rechtlich anerkannten 
Religionsgemeinschaften von ihren Mitgliedern auf-
grund gesetzlicher Bestimmungen erhoben werden. 
Daher setze der Sonderausgabenabzug voraus, 
dass der Steuerpflichtige die Kirchensteuer selbst 
schulden müsse. Der Geschäftsführer habe die 
Zahlung nicht aufgrund seiner Mitgliedschaft in ei-
ner Kirche geleistet, sondern aufgrund eines zivil-
rechtlichen Anspruchs seiner Arbeitgeberin. Bei der 
Lohnsteuer-Entrichtungsschuld habe es sich um 
eine fremde Steuerschuld und nicht um eine per-
sönliche Kirchensteuerschuld des Geschäftsführers 
gehandelt. 

 

Bildung einer Rückstellung für Steuernachforderungen im Steu-
erentstehungsjahr unzulässig  
Eine GmbH, die ein Taxiunternehmen betrieb, 
wurde nach der Betriebsprüfungsordnung bis 2012 
als Kleinstbetrieb und ab 2013 als Kleinbetrieb ein-
gestuft. In 2017 führte das Finanzamt bei der GmbH 
eine Lohnsteueraußenprüfung für 2013 und 2014 
sowie eine Betriebsprüfung für 2012 bis 2014 als 
sog. Kombiprüfung durch. Die Betriebsprüfung 
wurde mit einer tatsächlichen Verständigung abge-
schlossen, die zu höheren Umsätzen und Gewin-
nen sowie zu zusätzlichen Arbeitslöhnen führte. 
Das Finanzamt hatte diese Verständigung durch Er-
lass entsprechender Steuerbescheide und eines 
Lohnsteuerhaftungsbescheids umgesetzt. Die 
GmbH machte daraufhin geltend, dass für 2012 
eine Rückstellung für zusätzlichen Steuerbera-
tungsaufwand im Zusammenhang mit der Prüfung 
und für 2014 eine Rückstellung für die Lohnsteuer-
haftungs-beträge zu bilden seien. Beides lehnte das 
beklagte Finanzamt ab. 

Die hiergegen erhobene Klage hatte vor dem Fi-
nanzgericht Münster keinen Erfolg. Es hat in beiden 
Punkten die Bildung von Rückstellungen für unge-
wisse Verbindlichkeiten versagt. Für den zusätzli-
chen Beratungsaufwand habe im Zusammenhang 
mit der Außenprüfung im Jahr 2012 noch keine 
Rückstellung gebildet werden können, denn das 
auslösende Ereignis für die Aufwendungen sei erst 
deren Durchführung in 2017 gewesen. Am 
31.12.2012 habe die GmbH noch nicht mit einer 
späteren Prüfung rechnen müssen, weil sie nicht 
der Anschlussprüfung unterlag, da es sich bei ihr 
nicht um einen Großbetrieb handelte. Des Weiteren 
sei auch für die Lohnsteuernachforderung erst 
durch den Haftungsbescheid im Jahr 2017 eine 
Zahlungsverpflichtung der GmbH begründet wor-
den. Eine Rückstellung dürfe zu einem früheren Bi-
lanzstichtag nur gebildet werden, wenn mit einer In-
anspruchnahme zu rechnen gewesen sei. 

. 
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Problemhund im Tierheim: Zweckgebundene Spende kann anzuer-
kennen sein 
Eine Frau hatte einen im Tierheim lebenden „Prob-
lem-hund“ in ihr Herz geschlossen. Diesem kaum 
mehr vermittelbaren Tier wollte sie durch die dauer-
hafte Unterbringung in einer gewerblichen Tierpen-
sion helfen und übergab zu diesem Zweck bei ei-
nem Treffen mit einer Vertreterin eines gemeinnüt-
zigen Tierschutzvereins und der Tierpension einen 
Geldbetrag i. H. von 5.000 Euro. Der Tierschutzver-
ein stellte der Frau über diesen Betrag eine Zuwen-
dungsbestätigung („Spendenbescheinigung“) aus. 
Nachfolgend lehnten das Finanzamt und das  
Finanzgericht Köln einen Spendenabzug jedoch ab. 

Der Bundesfinanzhof hat die vorinstanzliche Ent-
scheidung aufgehoben und die Sache an das Fi-
nanzgericht Köln zurückverwiesen, denn die Be-
stimmung eines konkreten Verwendungszwecks 

der Spende durch die Klägerin stehe dem steuerli-
chen Abzug nicht entgegen. Voraussetzung sei 
nach Auffassung des Bundesfinanzhofs jedoch, 
dass sich die Zweckbindung im Rahmen der vom 
Tierschutzverein verfolgten steuerbegünstigten 
Zwecke halte. Das Finanzgericht müsse prüfen, ob 
die Unterbringung des Hundes in einer Tierpension 
der Förderung des Tierwohles diene. Zwar fehle die 
für den Spendenabzug ebenfalls erforderliche Un-
entgeltlichkeit der Zuwendung, wenn eine Spende 
einer konkret benannten Person zugutekommen 
solle und hierdurch letztlich verdeckt Unterhalt ge-
leistet oder eine Zusage erfüllt werde. Jedoch sei 
hiervon vorliegend nicht auszugehen, zumal der 
„Problemhund“ nicht der Frau gehört habe.  

 

 

Kein Entlastungsbetrag für Alleinerziehende bei Heirat und Zu-
sammenzug der Ehegatten im Dezember  
Wenn bisher in eigenen Haushalten lebende Steuer-
pflichtige mit jeweils einem eigenen Kind erst ab ihrer 
Heirat im Dezember des Veranlagungsjahres zusam-
mengezogen sind und sie die Zusammenveranlagung 
beantragen, steht ihnen kein Entlastungsbetrag für  
Alleinerziehende zu. So entschied das Finanzgericht 
München. 

Die Ehegatten gelten aufgrund der Zusammenveran-
lagung unabhängig davon, dass die Ehe erst im De-
zember geschlossen wurde und die Voraussetzungen 
für eine Zusammenveranlagung erstmalig im Dezem-
ber erfüllt wurden, in keinem Kalendermonat dieses 

Veranlagungszeitraums als alleinstehend mit der 
Folge, dass ihnen auch kein ermäßigter Entlastungs-
betrag für den Zeitraum von Januar bis November zu-
steht.  

Unabhängig von der tatsächlichen Wahl dieser Veran-
lagungsart sei im Jahr der Eheschließung auch eine 
zeitanteilige Inanspruchnahme des Entlastungsbetra-
ges nicht möglich. Die Voraussetzungen für die An-
wendung des Splittingverfahrens seien nicht schon 
dann erfüllt, wenn die Möglichkeit zur Wahl dieser Ver-
anlagungsart bestanden hätte, sondern erst, wenn der 
Steuerpflichtige sie tatsächlich gewählt habe. 

 

Zur Besteuerung von Rentenzahlungen aus einem vor 2005 ab-
geschlossenen begünstigten Versicherungsvertrag mit Kapital-
wahlrecht  
Rentenzahlungen, die auf einem begünstigten Ver- 
sicherungsvertrag beruhen, sind insgesamt den Ein-
künften aus Kapitalvermögen zuzuordnen und steuer-
frei, soweit die Summe der ausgezahlten Rentenbe-
träge das in der Ansparzeit angesammelte Kapitalgut-
haben einschließlich der Überschussanteile nicht über-
steigt. Das entschied der Bundesfinanzhof. 

Bei dem vom Kläger abgeschlossenen Rentenversi-
cherungsvertrag handele es sich um eine Versicherung 
„auf den Erlebensfall". Eine solche Versicherung liege 

vor, wenn sie für den Bezugsberechtigten eine Versi-
cherungsleistung unter der Voraussetzung vorsehe, 
dass der Versicherungsnehmer einen bestimmten Zeit-
punkt erlebe. Das sei bei der vom Kläger abgeschlos-
senen Rentenversicherung der Fall.  

Die Versicherungsleistung bestehe im Streitfall in der 
Zahlung einer lebenslangen Rente unter der Bedin-
gung, dass der Kläger den vereinbarten Rentenzah-
lungsbeginn erreiche. Auch die dem Kläger mit dem 
Kapitalwahlrecht eingeräumte Option, die lebenslange 
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Rentenzahlung gegen Zahlung einer einmaligen Ab-
laufleistung zu beenden, war von dem Erreichen des 
Zeitpunkts des Rentenbeginns abhängig. Der von dem 
Kläger abgeschlossene Rentenversicherungsvertrag 
sei auch begünstigt. Zu den begünstigten Verträgen 

gehörten auch Rentenversicherungen mit Kapitalwahl-
recht gegen laufende Beitragsleistung, wenn das Kapi-
talwahlrecht nicht vor Ablauf von zwölf Jahren seit Ver-
tragsschluss ausgeübt werden könne. Eine solche 
Rentenversicherung liege im Streitfall vor. 

 

Sonderausgabenabzug von inländischen Pflichtbeiträgen zur 
Renten- und Arbeitslosenversicherung für in Drittstaaten erziel-
ten, im Inland steuerfreien Arbeitslohn  
Ein Arbeitnehmer war im Streitjahr 2016 bei einem 
deutsch-chinesischen Joint Venture tätig, wobei er 
insgesamt 224 Arbeitstage in China verbrachte. Er er-
zielte Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit so-
wohl in Deutschland als auch in China. Von den er-
klärten Einkünften entfielen 12,28 % auf im Inland 
steuerpflichtige Einkünfte und die restlichen 87,72 % 
auf nach Art. 15 des Doppelbesteuerungsabkom-
mens mit China im Inland steuerfreie Einkünfte.  

Außerdem wurden Beiträge zur Renten- und Arbeits-
losenversicherung für das gesamte Streitjahr als Son-
derausgaben erklärt.  

Das beklagte Finanzamt ließ die in Zusammenhang 
mit den steuerfreien Einkünften stehenden Vorsorge-
aufwendungen unberücksichtigt. Das Finanzgericht 
Hamburg entschied, dass Beiträge zur Renten- und 
Arbeitslosenversicherung, die im Zusammenhang mit 
den nach einem Doppelbesteuerungsabkommen im 
Inland steuerfreien Einnahmen aus einer Tätigkeit 
des Steuerpflichtigen in einem Drittland stehen, nicht 
als Sonderausgaben abzugsfähig sind. 

 

Erschließung einer öffentlichen Straße ist keine begünstigte 
Handwerkerleistung 
Die Eheleute wohnten in ihrem Eigenheim in einer 
zunächst unbefestigten Sandstraße. Nachdem die 
Gemeinde die Sandstraße ausbauen ließ und die 
Anwohner an den Erschließungskosten beteiligte, 
mussten die Eheleute mehr als 3.000 Euro für den 
Ausbau der Straße vorauszahlen. In ihren Einkom-
mensteuererklärungen machten sie je die Hälfte 
des Erschließungsbeitrags als geschätzten Lohn-
kostenanteil als Steuerermäßigung geltend. Das 
beklagte Finanzamt lehnte dies ab.  

Die Einsprüche der Eheleute blieben erfolglos und 
die im Anschluss erhobenen Klagen wies das Fi-
nanzgericht Berlin-Brandenburg ab. Die Revision 
der Eheleute gegen das Urteil des Finanzgerichts 
wies der Bundesfinanzhof als unbegründet zurück.  

Die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen, 
die jenseits der Grundstücksgrenze auf fremdem, 
beispielsweise öffentlichem Grund erbracht werden, 
können begünstigt sein. Dabei müsse es sich aller-
dings um Leistungen handeln, die in unmittelbarem 
räumlichen Zusammenhang zum Haushalt durchge-
führt werden und dem Haushalt dienen. Hiervon sei 
insbesondere auszugehen, wenn der Haushalt des 
Steuerpflichtigen an das öffentliche Versorgungs-
netz angeschlossen wird. Nach Auffassung des Ge-
richts sind die Arbeiten an der Straße - im Gegensatz 
zu solchen an einer individuellen Grundstückszu-
fahrt ab der Abzweigung von der eigentlichen Straße 
– nicht grundstücks- und damit nicht haushaltsbezo-
gen. 
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UMSATZSTEUER 

Entgeltliche Vermietungsleistung bei Überlassung eines Firmen-
fahrzeugs an Arbeitnehmer?  
Der Europäische Gerichtshof hatte zunächst die Vor-
lagefrage beantwortet und ausgeführt, dass eine 
Vermietung eines Beförderungsmittels voraussetze, 
dass der Eigentümer des Beförderungsmittels dem 
Mieter gegen Zahlung eines Mietzinses für eine ver-
einbarte Dauer das Recht übertrage, das Beförde-
rungsmittel zu benutzen und andere davon auszu-
schließen. Was die Voraussetzung eines Mietzinses 
betreffe, führte der EuGH aus, dass das Fehlen einer 
solchen Zahlung nicht durch den Umstand aufgewo-
gen werden könne, dass im Rahmen der Einkom-
mensteuer die private Nutzung des dem in Rede ste-
henden Unternehmen zugeordneten Gegenstands 
als ein quantifizierbarer geldwerter Vorteil und somit 
in gewisser Weise als ein Teil der Vergütung ange-
sehen werde, auf die der Begünstigte als Gegenleis-

tung für die Zurverfügungstellung des fraglichen Ge-
genstands verzichtet habe. Er kommt schließlich zu 
dem Ergebnis, dass die Voraussetzung einer ent-
geltlichen Vermietung im Fall einer kostenfreien Nut-
zung eines dem Unternehmen zugeordneten Ge-
genstands, die einer Dienstleistung gegen Entgelt 
gleichgestellt sein soll. 

Nach Maßgabe dieser Rechtsgrundsätze entschied 
das Finanzgericht Saarland, dass die Überlassung 
eines Dienstwagens an einen Mitarbeiter, der auch 
zu Privatfahrten genutzt werden darf, nur insoweit 
eine entgeltliche Vermietungsleistung darstellt, als 
der Arbeitnehmer eine Zuzahlung für die Fahrzeug-
überlassung an den Arbeitgeber leistet. Die Arbeits-
leistung des Mitarbeiters stellt kein Entgelt für die 
Fahrzeugüberlassung dar.  

ERBSCHAFT-/SCHENKUNGSTEUER 

Klippen beim Nießbrauch im Erbschaft-/Schenkungsteuerrecht 
Die Übertragung von Vermögenswerten, insbeson-
dere von bebauten Grundstücken, erfolgt häufig un-
ter Zurückbehaltung von Nießbrauchsrechten. In 
der Praxis wird die Schenkung von Grundstücken 
auch mit einem Nießbrauchsrecht an eine weitere 
Person (z. B. Ehegatten) verbunden. Diese Gestal-
tungen haben im Erbschaft-/Schenkungsteuerrecht 
vielfältige Steuerauswirkungen zur Folge. 

Wird ein Grundstück unter Nießbrauchsvorbehalt 
unentgeltlich übertragen, muss zunächst der Wert 
des Grundstücks nach den üblichen Regeln ermit-
telt werden. Anschließend wird der kapitalisierte 
Wert des Nießbrauchs als Verbindlichkeit abgezo-
gen. Dabei wird für den Nießbrauch zunächst der 
Jahreswert des Nettoertrags festgestellt und dann 
mit der voraussichtlichen Lebensdauer des Berech-
tigten nach der amtlichen Sterbetafel kapitalisiert. 
Dieser Wert beträgt z. B. bei Übertragung an einen 
60-jährigen Mann ab dem 1. Januar 2021 das 
12,858-fache, bei einer Frau das 13,884-fache des 
Jahreswertes. Nur die Differenz zwischen Grund-
stückswert und Abzug des Kapitalwertes unterliegt 
der Schenkungsteuer. Sind mehrere Personen 
nacheinander Nießbrauchsberechtigte, ist das Alter 
des Längstlebenden für die Berechnung des Kapi-
talwertes anzusetzen. 

Was geschieht nun im Falle des Versterbens des 
Nießbrauchers? Der Wegfall des Nießbrauchs än-

dert an der ursprünglichen Schenkungsteuerbe-
rechnung nichts. Entsteht durch den Tod des Nieß-
brauchers aber ein Anspruch z. B. des überleben-
den Ehegatten, dann liegt ein neuer Erbfall vor, der 
mit dem in diesem Zeitpunkt neu zu berechnenden 
Kapitalwert der Erbschaftsteuer unterliegt. Bei einer 
dann z. B. 70-jährigen Frau beträgt der Faktor im-
mer noch 11,171. 

Welche Steuerfolge tritt jedoch ein, wenn der ur-
sprüngliche Schenker auf seinen Nießbrauch ver-
zichtet? In diesem Fall liegt eine weitere Schenkung 
des früheren Grundstückseigentümers an den 
Nießbrauchsverpflichteten vor. Die Bewertung die-
ser Schenkung erfolgt mit dem Kapitalwert im Zeit-
punkt des Verzichts. Die gleiche Rechtslage wie 
beim Verzicht des ursprünglichen Grundstücksei-
gentümers und Schenkers auf den Nießbrauch tritt 
ein, wenn z. B. der überlebende Ehegatte auf den 
Nießbrauch verzichtet. Dies könnte in der Praxis 
deshalb erfolgen, weil der/die Beschenkte das 
Grundstück günstig veräußern kann. 

Die hier geschilderten Rechtsfolgen zeigen, dass 
bei der Schenkung unter Zurückbehalt des Nieß-
brauchs Klippen auftauchen, mit denen im Zeitpunkt 
des ursprünglichen Vertragsabschlusses keiner der 
Beteiligten gerechnet hat. Die ursprüngliche Schen-
kung kann längst vergessen sein, wenn u. U. nach 
Jahrzehnten ein steuerpflichtiger Nießbrauch für ei-
nen Ehepartner anfällt. 
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GEWERBESTEUER 

Gewerbesteuer für Schadenersatz wegen Prospekthaftung bei Beteili-
gung an gewerblich tätiger Fonds-KG 
Der Schadensersatzanspruch, der einem Kommandi-
tisten einer gewerblich tätigen Fonds-KG wegen feh-
lerhafter Angaben im Beteiligungsprospekt zusteht, 
ist steuerpflichtig. Das entschied der Bundesfinanz-
hof. Zu den gewerblichen Einkünften des Gesell-
schafters einer Personengesellschaft würden alle 
Einnahmen und Ausgaben gehören, die ihre Veran-
lassung in der Beteiligung an der Gesellschaft haben. 
Erhalte danach der Gesellschafter Schadensersatz, 
so sei dieser als Sonderbetriebseinnahme bei den 

gewerblichen Einkünften zu erfassen, wenn das 
schadensstiftende Ereignis mit der Stellung des Ge-
sellschafters als Mitunternehmer zusammenhänge. 
Dies gelte nicht nur für den Schadensersatz aus 
Prospekthaftung selbst, sondern auch für den Zins-
anspruch, den der Kläger für die Dauer seines zivil-
gerichtlichen Schadensersatzprozesses erstritten 
habe. 

 

 

ARBEITSRECHT 

Rückkehr aus Homeoffice kann angeordnet werden 
Ein Arbeitgeber, der seinem Arbeitnehmer gestattet hatte, 
seine Tätigkeit als Grafiker von zuhause aus zu erbringen, 
ist grundsätzlich berechtigt, seine Weisung zu ändern, 
wenn sich später betriebliche Gründe he-rausstellen, die 
gegen eine Erledigung von Arbeiten im Homeoffice spre-
chen. Das entschied das Landesarbeitsgericht München. 

Das Landesarbeitsgericht hat die Entscheidung des  
Arbeitsgerichts bestätigt. Der Arbeitgeber dürfe unter 
Wahrung billigen Ermessens den Arbeitsort durch Wei-
sung neu bestimmen. Der Arbeitsort sei weder im Arbeits-
vertrag noch kraft späterer ausdrücklicher oder stillschwei-
gender Vereinbarung der Parteien auf die Wohnung des 

Verfügungsklägers festgelegt worden. Das Recht, die Ar-
beitsleistung von zuhause zu erbringen, habe im Februar 
2021 auch nicht gem. § 2 Abs. 4 SARSCoV2ArbSchVO 
bestanden. Nach dem Willen des Verordnungsgebers ver-
mittle diese Vorschrift kein subjektives Recht auf Home-
office. Die Weisung habe billiges Ermessen gewahrt, da 
zwingende betriebliche Gründe der Ausübung der Tätig-
keit in der Wohnung entgegenstanden. Die technische 
Ausstattung am häuslichen Arbeitsplatz habe nicht der am 
Bürostandort entsprochen und der Arbeitnehmer habe 
nicht dargelegt, dass die Daten gegen den Zugriff Dritter 
und der in Konkurrenz tätigen Ehefrau geschützt waren. 
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